
VERORDNUNG (EG) Nr. 132/2006 DER KOMMISSION

vom 26. Januar 2006

zur Festsetzung eines Annahmeprozentsatzes für die Verträge zur fakultativen Destillation von
Tafelwein

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1623/2000 der Kommis-
sion vom 25. Juli 2000 mit Durchführungsbestimmungen zur
Verordnung (EG) Nr. 1493/1999 des Rates über die gemein-
same Marktorganisation für Wein bezüglich der Marktmechanis-
men (1) insbesondere auf Artikel 63a Absatz 5,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Artikel 63a der Verordnung (EG) Nr. 1623/2000 legt die
Durchführungsbestimmungen für die Destillation der
Weine gemäß Artikel 29 der Verordnung (EG) Nr.
1493/1999 der Rates (2) fest. Mit diesen Beihilfemaßnah-
men für die freiwillige Destillation sollen der Weinmarkt
gestützt und die kontinuierliche Versorgung des Trink-
alkoholsektors gefördert werden. Zu diesem Zweck wer-
den Verträge zwischen den Erzeugern des Weins und
Brennereien abgeschlossen. Die Mitgliedstaaten haben
der Kommission diese Verträge bis zum 15. Januar
2006 mitgeteilt.

(2) Für das Wirtschaftsjahr 2005/2006 war die Destillation
im Zeitraum vom 1. Oktober bis zum 23. Dezember
eröffnet. Ausgehend von den Weinmengen, für die die

Mitgliedstaaten der Kommission Destillationsverträge mit-
geteilt haben, ist festzustellen, dass die verfügbaren Haus-
haltsmittel und die Aufnahmefähigkeit des Trinkalkohol-
sektors überschritten wurden. Es ist daher angezeigt, ei-
nen einheitlichen Annahmeprozentsatz der für die Destil-
lation mitgeteilten Mengen festzusetzen.

(3) Gemäß Artikel 63a Absatz 6 Unterabsatz 1 der Verord-
nung (EG) Nr. 1623/2000 genehmigen die Mitgliedstaa-
ten die Destillationsverträge innerhalb eines am 30. Ja-
nuar beginnenden Zeitraums. Infolgedessen ist das unver-
zügliche Inkrafttreten der vorliegenden Verordnung vor-
zusehen —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die Weinmengen, für die gemäß Artikel 63a Absatz 4 der Ver-
ordnung (EG) Nr. 1623/2000 bis zum 15. Januar 2006 Ver-
träge unterzeichnet und der Kommission mitgeteilt wurden,
werden bis zu 84,58 % genehmigt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag ihrer Veröffentlichung im Amts-
blatt der Europäischen Union in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 26. Januar 2006

Für die Kommission
J. L. DEMARTY

Generaldirektor für Landwirtschaft und ländliche
Entwicklung
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(1) ABl. L 194 vom 31.7.2000, S. 45. Verordnung zuletzt geändert
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9.11.2005, S. 8).
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